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BETREFF  Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes von Gerichtsvollziehern vor 

Gewalt sowie zur Änderung weiterer zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften 

(Gerichtsvollzieherschutzgesetz - GvSchuG)  
 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Hirte,  

sehr geehrte Mitglieder des Rechtsausschusses, 

Anlass meines Schreibens an Sie ist das Gesetzgebungsverfahren zu einem Gerichtsvollzie-

herschutzgesetz.  

Ich begrüße, dass mit dem vorliegenden Entwurf der Schutz von Gerichtsvollziehern vor 

Gewalt erhöht und eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage für Auskunftsersuchen durch 

Gerichtsvollzieher an Polizeibehörden vor Vornahme einer Vollstreckungshandlung ge-

schaffen wird. Einigen meiner Bedenken wurde im Rahmen der Ressortabstimmung be-

reits begegnet. Auf weiterhin verbliebene und nach meiner Einschätzung datenschutz-

rechtlich problematischen Gesichtspunkte möchte ich hinweisen. 

I. Art. 1, § 757a Absatz 1 Zivilprozessordnung (ZPO)-E 

Nach der geplanten Neufassung des Art. 1, § 757a Abs. 1 ZPO-E kann der Gerichtsvollzieher 

die zuständige Polizeidienststelle in allen Vollstreckungsfällen um Auskunft ersuchen, ob 

nach polizeilicher Einschätzung bei einer durchzuführenden Vollstreckungshandlung eine 

Gefahr für Leib oder Leben des Gerichtsvollziehers oder einer weiteren an der Vollstre-

ckungshandlung beteiligten Person besteht. 
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Mit dieser Formulierung wird das Ersuchen um Auskunft in das Ermessen des Gerichtsvoll-

ziehers gestellt. Weder aus dem Wortlaut noch aus der Begründung des Gesetzesentwurfs 

ergibt sich, nach welchen Kriterien das Ermessen auszuüben ist. Dadurch besteht nach 

meiner Einschätzung die Gefahr, dass in einer Vielzahl von Fällen Auskunftsersuchen ge-

stellt werden, in denen weder die Art der Vollstreckungshandlung noch das Verhalten des 

Schuldners Anlass zu dem Ersuchen gegeben haben. Hierdurch erwarte ich, dass es zu ei-

ner großen Anzahl von Übermittlungen personenbezogener Daten zwischen Gerichtsvoll-

ziehern und Polizeibehörden kommen wird. 

Deshalb ist aus meiner Sicht die Regelung einer Verpflichtung erforderlich, wonach das 

Auskunftsersuchen, das Ergebnis und die Ermessenserwägungen, die diesem zugrunde lie-

gen, vom Gerichtsvollzieher zu dokumentieren sind. Ich halte dieses Erfordernis für wich-

tig, da nur so den berechtigten Interessen der betroffenen Person Rechnung getragen wer-

den kann und eine Überprüfung des Auskunftsersuchens im Nachgang z. B. auch durch 

eine Datenschutzaufsichtsbehörde möglich wird.  

Diese Verpflichtung sollte außerdem mit der Regelung einer Unterrichtung der vom Aus-

kunftsersuchen betroffenen Person durch den Gerichtsvollzieher einhergehen. Wenn die 

betroffene Person nicht informiert wird, hat sie keinen Anlass, die Rechtmäßigkeit der Da-

tenverarbeitung zu überprüfen. Eine Informationspflicht, wenn personenbezogene Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, ergibt sich zwar unmittelbar aus  

Art. 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Allerdings halte ich eine Konkretisierung  

z. B. in Bezug auf den Zeitpunkt der Unterrichtung im Zusammenhang mit der Regelung 

des Auskunftsersuchens für erforderlich. Entsprechende Benachrichtigungsverpflichtun-

gen sieht die ZPO z.B. für den Kontenabruf oder die Erhebung von Kraftfahrzeug- und Hal-

terdaten in § 802l Absatz 3 vor („Über das Ergebnis einer Erhebung oder eines Ersuchens 

nach Absatz 1 setzt der Gerichtsvollzieher….den Schuldner innerhalb von vier Wochen 

nach Erhalt in Kenntnis.“). 

II. Art. 1, § 757a Absatz 5 ZPO-E 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht begrüße ich grundsätzlich die vorgesehene Löschung der 

Auskunft nach Art. 1, § 757a Absatz 5 ZPO-E drei Monate nach Erledigung des Vollstre-

ckungsauftrags. Allerdings darf die Löschung der Auskunft nicht dazu führen, dass die 

Überprüfung des Auskunftsersuchens unmöglich wird. 

Ich rege deshalb an, Art. 1, § 757a Absatz 5 ZPO wie folgt zu fassen (meine Ergänzungsvor-

schläge in roter Schrift): 
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(5) Ein Auskunftsersuchen nach Absatz 1, die Ermessenserwägungen, die ihm zugrunde lie-

gen, sowie dessen Ergebnis sind vom Gerichtsvollzieher zu dokumentieren. Über die 

Durchführung eines Auskunftsersuchens nach Absatz 1 setzt der Gerichtsvollzieher die be-

troffene Person spätestens vier Wochen nach Vornahme der Vollstreckungshandlung in 

Kenntnis. In Bezug auf die Auskunft darf anderen Personen als dem Schuldner eine Ein-

sicht der Akten nicht gestattet und eine Abschrift der Auskunft nicht erteilt werden. Der Ge-

richtsvollzieher hat die Dokumentation des Auskunftsersuchens sowie die Auskunft drei 

Monate nach Erledigung des Vollstreckungsauftrags zu löschen, es sei denn, ein Verfahren 

zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Auskunftsersuchens ist noch nicht abgeschlos-

sen. Die Löschung ist zu protokollieren.“ 

Nach der Begründung zu Art. 1, § 757a Absatz 5 ZPO soll dem Schuldner zwar über die Ak-

teneinsicht die Möglichkeit einer datenschutzrechtlichen Überprüfung der Auskunft gege-

ben werden. Nach meiner Auffassung hat der Schuldner aber keinen Anlass, Akteneinsicht 

zur datenschutzrechtlichen Überprüfung der Auskunft zu beantragen, wenn er nicht dar-

über informiert wird, dass eine Auskunft von den Polizeibehörden erbeten wurde. Ich gehe 

dabei davon aus, dass der Vollstreckungsauftrag keinesfalls vor Information des Schuld-

ners über das Auskunftsersuchen erledigt ist und der Gerichtsvollzieher davon ausgehen 

muss, dass eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Auskunftsersuchens noch nicht ab-

geschlossen ist,  

• wenn der Schuldner Akteneinsicht beantragt hat, 

• sich mit Fragen oder Bedenken in Bezug auf das Auskunftsersuchen an den Ge-

richtsvollzieher gewandt hat oder 

• der Gerichtsvollzieher Kenntnis davon erlangt, dass sich der Schuldner an eine Auf-

sichtsbehörde gewandt hat. 

Ich wäre dankbar, wenn Sie diese Gesichtspunkte in die parlamentarische Beratung des 

Gesetzentwurfs miteinbeziehen würden. 

Mit freundlichen Grüßen  

Ulrich Kelber 
 
 


